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XVII . Miethkutſcher⸗Ordnung für die

großh . Stadt Baden v . 20 . Mai 1857 .

Nachſtehende , durch hohe Verfügung der großh . Regierung des
0 Mittelrheinkreiſes vom 19. Mai 1837 Nro . 10898 genehmigte‚

Haudererordnung für die Stadt Baden wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht .

3
Jeder , welcher das Hauderergewerb treiben will , muß die Ge—

nehmigung der Staatspolizei - Behörde nachſuchen . Im Unter⸗

laſſungsfalle wird die Ausübung dieſes Gewerbs als unerlaubtet
Gewerbsbetrieb beſtraft .

§ . 2 .
Es wird eine Liſte der Miethkutſcher aufgeſtellt , welche ihte

Chaiſen auf dem dazu beſtimmten Platze öffentlich aufſtellen wollen,
Nur die eingeſchriebenen Kutſcher ſind zu dieſer Aufſtellung

berechtigt .

Es wird alljährlich in der erſten Hälfte des Monats Müi eehflchein,
unter Zuzug der eingeſchriebenen Miethkutſcher , von der Polütl
behörde eine Taxe berechnet und feſtgeſtellt . Keingl

. 4. fir gudete
Jedem Miethkutſcher iſt , bei Vermeidung einer Strafe vot

1 fl. und 30 kr . , welche nach Umſtänden bis zum Betrag des

ganzen Fuhrlohns geſteigert werden kann , ſtreng unterſagt , für
dem mt

die eine oder die andere der in der Taxe bezeichneten Fahrtel 2 0
einen höhern Fuhrlohn als den dafür beſtimmten anzuſprechen .

8

Recidivfälle können die temporäre Entziehung des Geſſhäftz
nach ſich ziehen .

Lebet
Ausnahmen können Statt finden , wenn etwa bei einer Land— fen

vartie ein oder mehrere Kutſcher bis ſpät in die Nacht oder auaf, enu
ganz ungewöhnlichen Wegen in Anſpruch genommen worden ſind. Auun

3 9. 5.4 Unwi,
Kein Miethkutſcher , ſo bald er unbeſtellte Pferde und Wagel Wumln

zu Hauſe hat , darf ſich , in der Abſicht , einen höhern Fuhrlohn 8
zu erpreſſen , zu fahren weigern . 18

Jede deßfallſig erwieſene Verabredung unter den Miethkutſchern nbn
wird poltzellich beſtraft U

Reitpferde - und Eſelvermiether ſind derſelben Beſtimmunz 1025 f

unterworfen, ausgenommen bei Gelegenheit von Wettrennen 1. 1 Eilß
dgl . , wobei keine Anwendung der Taxe Statt findet . Mute
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§. 6.
Jeder Miethkutſcher iſt gehalten , Chaiſe und Geſchirr in allen

Theilen in gutem und reinlichem Zuſtande zu unterhalten .
Jede Chaiſe oder Wagen muß mit geſunden Pferden beſpannt ,mit einem wohlbefeſtigten Radſchuh und ſtarken Aufhaltriemen

oder Ketten verſehen ſeyn , und von wenigſtens 16 Jahre alten ,
anſtändig und reinlich gekleideten Kutſchern geleitet werden .

Die Eigenthümer von ſtätigen und unſicheren Pferden werden
im Falle wo Klagen darüber entſtänden , dazu angehalten , dieſe
Thiere abzuſchaffen oder dieſem Gebrauche zu entziehen .

2
Die Kutſcher ſind verbunden , im Allgemeinen die Fahrpolizei⸗

verordnungen , namentlich beim Ausweichen , zu beobachten , ſichdes zu ſchnellen Fahrens und Knallens mit Peitſchen in den
Straßen , ſo wie jeder Neckerei gegen auf Pferden oder Eſeln
reitende Fremde , bei angemeſſener Strafe , zu enthalten .

Man verläßt ſich auf die Eigenthümer , daß ſie ihren Knechten
vorſtehende Verhaltungsregeln , ſo wie ein anſtändiges , ruhiges
Benehmen und Mäßigkeit im Trinken , im Intereſſe des Curorts ,
ernſtlich einprägen werden .

§. 8.
Kein Kutſcher darf ſich von ſeinen Pferden entfernen , ohne

für andere ſichere Aufſicht geſorgt zu haben .

§. 9.
Dem Publicum bleibt unbenommen , jedes Fuhrwerk nach Be⸗

lieben zu wählen und zu nehmen .

§. 10.
Uebertretungen dieſer Hauderer - Ordnung durch die Eigenthümer

ſelbſt oder ihre Knechte werden mit Geldſtrafen von 1 bis 5fl .
oder mit Arreſt von entſprechender Dauer beſtraft .

Beim dritten Vergehen und namentlich bei zum dritten Male
wiederholter Nichtbefolgung der §§. 4, 5 und 6, teitt öffentliche
Bekanntmachung der Strafe , nach Umſtänden temporäre oder
gänzliche Entziehung des Rechts des Gewerbsbetriebs , ein .

Ueberhaupt , ſollten von Seiten des Publicums allgemein ge⸗
gründete Klagen gegen die hieſigen Miethkutſcher erhoben werden ,
ſo würde ſich die Behörde veranlaßt finden , die bereits durch
bohen Erlaß großh . Kreisregierung vom 6. Mai 1831 Nr . 6846
ausgeſprochene Zulaſſung fremder Hauderer bekannt zu machen .
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Miethtaxe für ein - und zweispännige Wagen,
Reitpferde und Esel . OOyne krintgeld

( Regulirt im Jahr 1837 . )

a. Fuhrwerke .
Mit 2 Pferden . Mit 1 Pferd.

1) Von Baden nach Raſtadt , fl . Er . fl. kt.

a. für den halben Tag . . 2 42 1 45
b. für den ganzen Tag . 5 — 3 ⁰

2) Von Baden nach Bühl ,
a. für den halben Tag 3 30 2 12
b. für den ganzen . 5 — 3 2⁰

3) Von Baden nach Ettlingen . 6 — 4

4 ) 77 77 7„ Stollhofen „ 4 — 2 4⁰
5)7 „ „ „ Carlsruhe , 3 4 4⁰
60 „ „ „ Straßburg 12 — 8
7) „ „„ Gernsbachht 5 — 3 2⁰
80 „ „ „ Gernsbach über

Gaggenau u. die Favorite zurück 6 — 4
9) Von Baden nach Gaggenau durch

Kuppenheim ,
a. für den halben Tag . . 3 30 2
b. für den ganzen Tag . 5 — 3 A⁰

10) Von Baden nach Forbach . 9 — 638
110 „ „ „ der Hühb 5 — 3 2⁰
12) „ dem Erlenbad u.

Türenne ' s Denkmal 5 30 3 3⁰
13) Von Baden nach

a. dem Jagdhaus
b. Geroldsau

580. der Seelach 33 2 42 1

d. der Favorite
14) Von Vaden nach dem alten Schloß 3 30 2 12
15) „ „ über das alte Schloß

nach Eberſteinburg . . 4 30
16) „ „ „ Eberſteinburg . 4 — 33
17 ) „ 1 li Lichtenthal 4⁰
18) „ dem neuen Schloß
19) Eben ſo dahin und für das Abholen
20) Auf d. Ball a. d. Converſationshaus
21) . Von da abzuholen 3
22) Von Baden nach Leopoldshafen .
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b. Stundentaxe .

Mit 2Pferden .
fl. Er.

Für Eine Stunde 12
Für zwei Stunden und darüber 2 42

c. Taxe für ein Reitpferd .
a Für einen hälben Tad 2 ⁰
bs Für einen ganzen Tag 3 2⁴

d. Taxe für einen Reiteſel .
„ Hüt einen dalden zug .3 1A

b. Für einen ganzen Tag 2 —
Diejenigen Perſonen , welche ſich über eine oder die andere

Unbilde von Seiten der Kutſcher zu beklagen haben würden , ſind
gebeten , der Polizei davon die Anzeige zu machen.

Obige Preiſe ſind für zweiſpännige Wagen feſtgeſetzt , und
werden verhältnißmäßig erhöht , je nachdem ein oder zwei Pferde
mehr verlangt werden .

Dieſe Preiſe ſind , ſelbſt wenn der Reiſende ſich ſeines eigenen
Wagens bedient , keiner Veränderung unterworfen .

Die Reiſenden , welche ſich in Lichtenthal abholen laſſen , um
nach den unter Nr . 1 bis 14 , 16, 18 und 20 bezeichneten Orten
geführt zu werden , bezahlen in der Regel 45 kr. über die Taxe .

Pflaſter - und Brückengeld werden beſonders bezahlt . — Da —
gegen iſt der Reiſende an keine Vergütung für die Verpflegung
des Kutſchers und der Pferde gehalten .

Die Reitpferde und Eſel werden auf Koſten der Miether
verpflegt .

Werden die Wagen , Pferde oder Eſel nicht über 6 Stunden
gebraucht , ſo wird nur der halbe Tag angerechnet ; über dieſe
Zeit aber muß die Taxe für den ganzen Tag bezahlt werden .

Für Viſiten , Beſuch des Gottesdienſtes und Spazierfahrten
auf der Lichtenthaler All ' e und auf dem Wege nach Oos iſt die
Stundentaxe maaßgebend ; ſie kann jedoch nicht auf die in der
Haupttaxe bezeichneten Puncten in Anwendung gebracht werden .
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